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In diesem Dokument finden Sie hilfreiche Materialien, die speziell für Hausverwaltungen von Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG) entwickelt wurden. Sie unterstützen dabei, den Ausbau der Glasfasernetze im Inneren Ihrer Gebäude (Netzebene 4) einfach und reibungslos umzusetzen. Die Vorlagen enthalten wichtige Informationen, praktische Anleitungen und Mustertexte, die Sie direkt für den Glasfaserausbau in Ihren Objekten nutzen können.
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[bookmark: _Toc231307619]Einleitung
Die Netzebene 4 (NE4) beschreibt den letzten Abschnitt der Glasfaserleitung im Gebäude – vom Hausanschluss bis in jede Wohnung. Dieser Bereich ist wichtig, damit Bewohnerinnen und Bewohner schnelles und zuverlässiges Internet direkt in ihrem Zuhause nutzen können. Wenn ein Gebäude mit einem modernen Glasfasernetz ausgestattet ist, profitieren die Nutzer von hohen Internetgeschwindigkeiten. Das macht das Surfen im Internet nicht nur schneller, sondern ermöglicht auch moderne Anwendungen wie Smart-Home-Technologien und andere digitale Dienste. Zusätzlich sorgt der Einsatz dieser Technologie oft für einen geringeren Energieverbrauch und damit für eine umweltfreundlichere Nutzung. 
Ausbaumodelle für das Glasfaser-Gebäudenetz
Es gibt zwei Modelle für den Ausbau des Glasfasernetzes im Gebäude:
[image: ]
Modell 1: Das TKU verantwortet den Ausbau
Im ersten Modell verantwortet ein TKU den Netzausbau und übernimmt den Betrieb sowie die Verwaltung des Glasfasernetzes selbst. Häufig wird für die Errichtung des gebäudeinternen Netzes in der Praxis ein Gestattungs- und Errichtungsvertrag geschlossen, der dem TKU den Zugang und die Arbeiten an der Immobilie erlaubt.
Die TKU können ihre Investitionskosten für den Ausbau des Netzabschlusses der Teilnehmer (NE4) auf verschiedene Weise refinanzieren:
Endkundentarife: Die Kosten können über die Entgelte, die Endkunden dem TKU für den Glasfaser-Internetzugangsdienst zahlen, gedeckt werden.
Mitnutzungsentgelte: Das TKU kann von anderen TKU, die Zugang zu dem gebäudeinternen Netz haben wollen, sogenannte Mitnutzungsentgelte verlangen.
oder
Glasfaserbereitstellungsentgelt (GBE): Das TKU kann einen gewissen Betrag von dem jeweiligen Eigentümer des Grundstückes bzw. Gebäudes verlangen, um die Kosten der Verlegung der Netzinfrastruktur im Gebäude zu decken (vgl. § 72 Abs. 1 TKG).
Damit das Glasfaserbereitstellungsentgelt verlangt werden darf, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
1.	Das Gebäude wird erstmalig mit einer vollständig aus Glasfaserkomponenten bestehenden Netzinfrastruktur ausgestattet.
2.	Diese gebäudeinterne Netzinfrastruktur schließt an ein öffentliches Netz mit sehr hoher Kapazität an.
3.	Für den vereinbarten Bereitstellungszeitraum wird sowohl die Betriebsbereitschaft der Netzinfrastruktur als auch der Anschluss an das öffentliche Netz seitens des TKU gewährleistet.
Das Glasfaserbereitstellungsentgelt kann von dem Eigentümer über die Betriebskostenabrechnung (vgl. § 2 Nr. 15c Betriebskostenverordnung (BetrKV)) auf die Mieter umgelegt werden. Die Umlage ist der Höhe und Dauer nach begrenzt. Die Umlage ist aktuell auf maximal 5 Euro pro Monat und Wohneinheit begrenzt und darf höchstens neun Jahre lang erfolgen. Der erforderliche Betriebsstrom ist für unbegrenzte Zeit umlagefähig.
	TKU und Eigentümer sollten vereinbaren, dass das TKU den Betrieb des Gebäudenetzes dauerhaft übernimmt.


Wichtig ist, dass TKU und Eigentümer sich zwischen Mitnutzungsentgelten und GBE entscheiden müssen. Deckt das GBE die für den Ausbau durch das TKU erforderlichen Kosten nicht, übernimmt das TKU meist diese Mehrkosten. 
Modell 2: Der Immobilieneigentümer verantwortet den Ausbau
Im zweiten Modell lässt der Eigentümer das Glasfasernetz im Gebäude in Eigenregie errichten.
Oft überträgt der Eigentümer die Verwaltung des Netzes an einen Netzbetreiber, trägt aber selbst die Kosten für den Ausbau.
Für eine Refinanzierung kommt insbesondere die Modernisierungsumlage (Mieterhöhung) in Höhe von maximal 8 % der auf die Wohnung entfallenden Modernisierungskosten jährlich für einen unbegrenzten Zeitraum (vgl. § 559 Abs. 1 BGB i. V. m. § 555b Nr. 4a BGB) in Betracht. 
Damit die Modernisierungsumlage möglich ist, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
1.	Das Gebäude erhält erstmalig einen Glasfaseranschluss mit Anbindung an ein öffentliches Netz mit sehr hoher Kapazität.
2.	Die Mieter dürfen unter den vor Ort verfügbaren Anbietern frei wählen, welchen sie nutzen wollen.
3.	Es wird bzw. wurde kein Glasfaserbereitstellungsentgelt als Betriebskosten umgelegt. 
Im Anschluss finden Sie Tabellen, die die verschiedenen Ausbau- und Finanzierungsmodelle gegenüberstellen. Sie zeigen die Auswirkungen für Eigentümer sowie die finanziellen Folgen der jeweiligen Wahl. 
TKU verantwortet den Ausbau
	Refinanzierungs-modell
	Glasfaserbereitstellungsentgelt (GBE)
	Sonstige (z.B. Mitnutzungs-entgelte, Endkundentarife)

	Erläuterung
	GBE (§ 72 TKG): 
Pro Wohneinheit 60 € pro Jahr, insgesamt max. 540 € (brutto)
Laufzeit bis zu 5 Jahre, bei aufwändigen Maßnahmen Verlängerung auf bis zu 9 Jahre möglich
Umlagefähig als Betriebskosten (§ 2 Nr. 15c BetrkV): ab Kosten über 300 € pro Wohneinheit sind 3 Angebote für Wirtschaftlichkeit notwendig 
Betriebskosten für Strom sind unbegrenzt umlagefähig
	Refinanzierung durch das Telekommunikationsunternehmen (TKU) über: 
Wholesale-Entgelte (BSA)
Tarife, die Endkunden zahlen (z.B. für Internetanschluss)
Gebühren für die Mitnutzung des Gebäudenetzes durch andere Anbieter

	Folgen für Immobilien-eigentümer
	Ggf. erhalten Eigentümer Rabatte bei Endkundenverträgen durch TKU 
TKU stellt dem Eigentümer das GBE in Rechnung
	Eigentümer hat keine Investitionskosten für den Ausbau (ggf. Baukostenzuschuss)

	Refinanzierung
	Eigentümer zahlt GBE an das Telekommunikationsunternehmen (TKU) 
	Ausbau und Betrieb werden vom TKU finanziert 


Immobilieneigentümer verantwortet den Ausbau
	Refinanzierungsmodell
	
	Modernisierungsumlage (Mieterhöhung)

	Erläuterung
	
	· Erhöhung der Kaltmiete um bis zu 8 % der ansatzfähigen Modernisierungskosten pro Jahr[footnoteRef:2] (unbegrenzt lange Laufzeit) lt. § 555b Nr. 4a, § 559 BGB [2: 	Beispielrechnung: Angenommen werden umlegbare Ausbaukosten pro Wohneinheit in Höhe von 500 € und eine Wohnungsgröße von 90 qm. Als umlegbare Kosten pro Wohneinheit ergeben sich: 500 € x 8 %, d.h. 40 € jährlich umlegbar. Die jährliche Umlage pro qm beträgt: 40 € / 90 qm = 0,44 €. Als monatliche Umlage pro qm ergibt sich: 0,44 € / 12 Monate = 0,04 €] 

Darf nicht zusammen mit dem Glasfaserbereitstellungsentgelt (GBE) verwendet werden 

	Folgen für Immobilien-eigentümer
	
	· Einheitlicher Ausbau
· Open-Access-Pflicht nach § 145 Abs. 3 TKG liegt bei Eigentümer (wird meist auf Pächter übertragen)
· Pachtvertrag sollte Open Access sicherstellen, damit Mieter aus verschiedenen Anbietern wählen können

	Refinanzierung
	
	Ausbaukosten (ganz oder teilweise) werden durch Mieterhöhung von Mieter getragen
Einnahmen aus Förderung, Zuschüssen oder Nutzungsentgelten müssen vor Mieterhöhung abgezogen werden 


Beschleunigung des NE4-Ausbaus
Im Folgenden finden Sie hilfreiche Tipps, wie der Ausbau der Netzebene 4 (NE4) in Eigentümergemeinschaften schneller vorangehen kann.
1.	Beschlüsse der Eigentümergemeinschaft frühzeitig einholen
Für den Ausbau der Netzebene 4 sind drei Beschlüsse der Eigentümergemeinschaft nötig: 
· Beschluss zum Angang des Ausbaus und zur Einholung von Angeboten
· Beschluss zur Annahme eines Angebots und zur Durchführung der Bauarbeiten 
· Beschluss zur genauen Festlegung des Leitungsverlaufs im Gebäude
	Empfehlung
Holen Sie den ersten Beschluss zum Glasfaserausbau so früh wie möglich ein, auch wenn der Ausbau in Ihrer Region noch nicht konkret geplant ist, um künftig schnell handeln zu können. Eine Möglichkeit, das Verfahren zu beschleunigen, ist das sogenannte Umlaufverfahren (§ 23 Abs. 3 WEG). Dabei ist keine Präsenzversammlung erforderlich, denn alle Eigentümer stimmen schriftlich oder per E-Mail zu. Es empfiehlt sich, dass die Wohnungseigentümer beschließen, dass für einzelne Beschlussgegenstände die Mehrheit der abgegebenen Stimmen ausreicht.


2.	Durch virtuelle Eigentümerversammlungen (§ 23 WEG) kann der Ausbau der NE4 schneller erfolgen
Wohnungseigentümergemeinschaften können mit einer Dreiviertelmehrheit der anwesenden Stimmen beschließen, dass Versammlungen auch online stattfinden dürfen. Dieser Beschluss gilt für maximal drei Jahre.
Bis Ende 2028 muss mindestens einmal pro Jahr eine Versammlung in Präsenz stattfinden – falls nicht alle Eigentümer einstimmig darauf verzichten.
Virtuelle Versammlungen müssen den gleichen Umfang an Teilnahme- und Stimmrechten bieten wie Präsenzversammlungen.
3.	Telekommunikationsunternehmen (TKU) proaktiv kontaktieren
Folgende Wege helfen bei der Suche nach passenden TKU für den Glasfaserausbau:
Breitbandatlas des Bundes: Zeigt die aktuelle Internetversorgung in Deutschland und teilt nach Bandbreiten und Nutzergruppen auf (Privathaushalte, Schulen, Unternehmen). Betreiber ist die Bundesnetzagentur.
https://gigabitgrundbuch.bund.de/GIGA/DE/Breitbandatlas/Vollbild/start.html
TKU-Finder im EWA Portal: Suchfunktion nach Gebietsträgerschaft mit direktem Kontakt zu Telekommunikationsunternehmen sowie Links zu ihren Webseiten. Betreibt das Gigabitbüro des Bundes.
https://gigabitbuero.de/ewa-portal/ 
Websites der TKU: Hier finden Sie oft Informationen zu geplanten Ausbauvorhaben, manchmal sogar mit Landkarten.
Kommunale Medien: Gebietskörperschaften informieren häufig über den Glasfaserausbau – auf ihren Websites, in Newslettern, Amtsblättern oder über Breitbandkoordinatoren und Bauämter.
Hinweise für Hausverwalter
Bitte beachten Sie die Informationspflichten gemäß § 15 WEG: Informieren Sie die Bewohnerinnen und Bewohner schriftlich spätestens drei Monate vor Beginn der Ausbauarbeiten.
Nutzen Sie die kostenlose Schulung „Glasfaser-Gebäudenetze: Ausbaumodelle und Umsetzung des NE4-Ausbaus für Wohnungswirtschaft und Hausverwaltungen“ des Gigabitbüros des Bundes. Dort erhalten Sie eine umfassende Einführung und können in einer persönlichen Sprechstunde offene Fragen mit einem Fachexperten klären.
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Diese Checkliste bietet Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Schritte des NE4-Ausbaus in Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG).
	Ausgangslage prüfen
	Bestandsaufnahme im Gebäude durchführen
	Telekommunikationsunternehmen (TKU) ermitteln, die in Ihrer Region Glasfaser ausbauen
	Kontakt aufnehmen
	TKU kontaktieren und Möglichkeiten für den Ausbau erfragen
	Vorbereitung der Eigentümerversammlung
	Einladung mit dem Tagesordnungspunkt „NE4-Ausbau“ rechtzeitig versenden (mindestens 3 Wochen vorher)
	Eigentümerversammlung durchführen
	Beschluss zum NE4-Ausbau einholen (ggf. Verwaltervollmacht klären)
	Angebote für den Ausbau prüfen
	Angebote von TKU oder Dienstleistern einholen
	Angebote vergleichen und zusammenfassen
	Eigentümerversammlung durchführen (ggf. Beschlussfassung im Umlaufverfahren)
	Präsentation der Angebote auf der Eigentümerversammlung 
	Beschluss zur Annahme eines Angebots und zur Durchführung der Bauarbeiten einholen
	Begehung des TKU begleiten 
	Vorschlag des TKUs zum Leitungsverlauf prüfen
	Beschluss zur genauen Festlegung des Leitungsverlaufs im Gebäude einholen
	Auftragserteilung
	TKU oder Dienstleister mit dem Ausbau beauftragen 
	Information der Eigentümer und Bewohner
	Vor Beginn des Ausbaus schriftlich informieren
	Ausbau begleiten
	Ansprechpartner für TKU und Mieter benennen
	Koordination aller beteiligten Dienstleister sicherstellen
	Qualität der Arbeiten kontrollieren
	Zugänge für Ausbauarbeiten gewährleisten
	Abschluss des Ausbaus
	Eigentümer und Bewohner nach Abschluss informieren
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In diesem Abschnitt finden Sie eine Vorlage für ein Informationsschreiben, das Erläuterungen zum NE4-Ausbau, zum Ablauf der Baumaßnahme sowie zu den gesetzlichen Grundlagen enthält und sich zur Weitergabe an Wohnungseigentümer eignet. 
[*Briefkopf der WEG-Verwaltung*]
[*Name der WEG-Verwaltung*]
[*Adresse der WEG-Verwaltung*]
[*PLZ und Ort*]
[*Telefonnummer*]
[*E-Mail-Adresse*]
[*Ort*], den [*Datum*]
Betreff: Ausbau der Netzebene 4 – Glasfaser für Ihre Immobilie
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Bedeutung schneller und stabiler Internetverbindungen wächst stetig. Eine wichtige Technologie, um diesen Anforderungen gerecht zu werden, ist Glasfaser. Im Rahmen des Ausbaus der sogenannten Netzebene 4 (NE4), also der Glasfaser-Innenverkabelung in Ihrem Gebäude, möchten wir Sie über die Vorteile, den Ablauf und die rechtlichen Grundlagen informieren.
Was ist die Netzebene 4?
Die Netzebene 4 umfasst die Glasfaserverkabelung vom Hausübergabepunkt (kurz HÜP, dem Hauptanschluss im Gebäude) bis zu den einzelnen Wohnungen; typischerweise endet sie an der Glasfaseranschlussdose in der Wohnung. Sie ist entscheidend für die Übertragungsqualität und Geschwindigkeit Ihres Internetanschlusses. 
Hinter der Netzebene 4 schließt sich die Netzebene 5 an, die die individuelle Verkabelung und Geräteverbindung innerhalb der Wohnung selbst umfasst.
Warum ist der Ausbau des Glasfasernetzes auf der Netzebene 4 so wichtig?
Volle Leistung der Glasfaser nutzen: Glasfaseranschlüsse bis zum Gebäude (FTTB) bieten nur dann ihre volle Leistungsfähigkeit, wenn auch die Inhouse-Verkabelung entsprechend modernisiert ist. Die Umsetzung des Lichtsignals an dem HÜP auf ein elektrisches Signal über bestehende Kupferleitungen kann dann entfallen. Kupferleitungen können die hohen Geschwindigkeiten und Datenmengen, die über Glasfaser übertragen werden, nicht in gleichem Maße weiterleiten, es kommt zu einem Leistungsverlust.
Zukunftssicherheit: Glasfaser bietet ausreichend Kapazitäten für die steigenden Bedürfnisse durch Home-Office, Smart Home, Streaming und weitere digitale Dienste.
Wertsteigerung der Immobilie: Eine zukunftssichere und leistungsfähige Internetanbindung kann den Wert Ihrer Immobilie erhöhen. Eine schnelle und moderne Internetanbindung ist für viele Käufer und Mieter ein wichtiges Entscheidungskriterium.
Kosteneffizienz: Rechtzeitiger Ausbau verhindert spätere, oft aufwendigere und teurere Nachrüstungen.
Energieeffizienz: Glasfasertechnologie verbraucht weniger Strom und ist umweltfreundlicher.
Ablaufs des Ausbaus in wenigen Schritten
1.	Grundsätzliche Ausbauentscheidung: Die Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) beschließt im Mehrheitsbeschluss in der Eigentümerversammlung den Ausbau der Netzebene 4. 
2.	Vergabe, Auswahl und Vertragsschluss (inkl. Gestattung): Die WEG fasst in der Eigentümerversammlung (ggf. virtuell oder im Umlaufverfahren) einen Beschluss über das ausbauende Unternehmen und beauftragt ein Installationsunternehmen oder ein Telekommunikationsunternehmen mit dem Ausbau. Hierbei ist darauf zu achten, dass die WEG sich vom Gestattungsvertrag lösen kann, wenn keine Einigung mit dem TKU über den konkreten Leitungsweg der Verkabelung gefunden werden kann.
3.	Begehung des Gebäudes durch das bauausführende Unternehmen
4.	Planung des Gebäudenetzes
5.	Abstimmung der Detailplanung mit WEG/Verwalter und Installationsunternehmen
6.	Vorankündigung: Vier bis acht Wochen vor Baubeginn werden Wohnungseigentümer und Mieter über den finalen Ausbau informiert. 
7.	Vereinbarung der Zugangstermine für Wohnungen ca. 14 Tage vor Baubeginn
8.	Durchführung des Ausbaus – Verlegung der Glasfaser bis in die Wohnungen; abschließende Messung und Dokumentation
Fazit
Der Glasfaserausbau in Ihrem Gebäude bringt deutliche Vorteile für Sie als Eigentümer und für die Bewohner. Er verbessert die Internetqualität, macht Ihre Immobilie zukunftssicher und kann den Wert erhöhen.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
[Ihre Hausverwaltung/Ihr Ansprechpartner]
	Rechtliche Grundlagen
Privilegierte bauliche Maßnahme 
Der „Anschluss an ein Telekommunikationsnetz mit sehr hoher Kapazität“ wird als sogenannte privilegierte bauliche Maßnahme definiert, die von jedem Eigentümer verlangt werden kann (§ 20 WEG, Abs. 2 Nr. 4).
Duldungspflicht 
Eigentümer müssen die Verlegung von Telekommunikationsleitungen auf dem Grundstück und den Anschluss des Gebäudes an ein Very-High-Capacity-Netz dulden (Art. 11 Abs. 1 Verordnung (EU) 2024/1309, § 134 TKG).
Zugang zu Wohnungen
Telekommunikationsunternehmen haben unter bestimmten Voraussetzungen das Recht, Kabel bis in Wohnungen zu verlegen, vgl. Art. 11 Abs. 4 der Verordnung (EU) 2024/1309. Vorrangig sind die Telekommunikationsunternehmen allerdings auf die in Art. 11 Abs. 2, 3 (für physische Infrastrukturen, wie z.B. Leerrohre) bzw. in § 145 Abs. 2, 3 TKG (für Verkabelungen) festgelegten Mitnutzungsmöglichkeiten zu prüfen. Bei Konflikten kann die Streitbeilegungsstelle der Bundesnetzagentur helfen (Art. 13 Abs. 1 lit. d der Verordnung (EU) 2024/1309, § 149 Abs.1 bis 5 TKG).
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	Hinweis zur Verwendung der Beschlussmuster
Die nachstehenden Beschlussmuster dienen ausschließlich als allgemeine Orientierung und unverbindliche Formulierungshilfe. Sie können eine rechtliche oder fachliche Prüfung des jeweiligen Einzelfalls nicht ersetzen. Trotz sorgfältiger Erstellung wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder rechtliche Wirksamkeit übernommen. Vor einer Verwendung oder Anpassung sollte das jeweilige Muster stets anhand der konkreten tatsächlichen, technischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen sowie unter Berücksichtigung der Gemeinschaftsordnung und der jeweils geltenden Rechtslage geprüft werden.


Dieser Abschnitt beinhaltet den Tagesordnungspunkt und die Beschlussvorlage für die Eigentümerversammlung, in der sich für den NE4-Ausbau und das Einholen von Angeboten entschieden wird.
Tagesordnungspunkt [X]: Ausbau der Netzebene 4 (hausinterne Glasfaserverkabelung) 
a.	Erläuterung der neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen 
Die aktuellen gesetzlichen Regelungen fördern den Glasfaserausbau in Wohngebäuden:
Ab dem 12. Februar 2026 müssen alle Neubauten und Bestandsgebäude, die umfangreichen oder größeren Renovierungen unterzogen werden, zusätzlich zu der passiven Netzinfrastruktur für ein Netz mit sehr hoher Kapazität sowie dem Zugangspunkt auch noch mit einer gebäudeinternen Glasfaserverkabelung ausgestattet werden (vgl. Art. 10 Verordnung (EU) 2024/1309). Darüber hinaus besteht für TKU gegebenenfalls ein Zugangsanspruch zu Zugangspunkten sowie gebäudeinternen physischen Infrastrukturen (vgl. Art. 11 Verordnung (EU) 2024/1309).
Das neue Wohnungseigentumsgesetz (§ 20 Abs. 2 Nr. 4 WEG) gibt jedem Wohnungseigentümer das Recht auf einen Anschluss an ein leistungsfähiges Telekommunikationsnetz.
Neben den rechtlichen Vorgaben sprechen auch wirtschaftliche Gründe für den Glasfaserausbau:
Moderne Glasfaseranschlüsse sind für viele Nutzer die Grundlage eines schnellen und zuverlässigen Internets.
Der Anschluss an das Glasfasernetz wurde auch in den mietrechtlichen Katalog der Modernisierungsmaßnahmen in § 555b Nr. 4a BGB aufgenommen. 
Mit der Errichtung bzw. Modernisierung der hausinternen Verteilanlage auf Glasfaser wird die Wohnanlage zukunftsfähig. Ferner werden individuelle Leitungsführungen einzelner Nutzer, die geduldet werden müssten, vermieden.
Nähere Details zum Ausbau und den Vorteilen der Netzebene 4 entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Infoflyer des Gigabitbüros des Bundes. 
b.	Erörterung
Offene Diskussion über die Notwendigkeit, Vorteile und mögliche Herausforderungen des Ausbaus
c.	Beschlussmuster
Die Wohnungseigentümergemeinschaft beschließt, den Ausbau der hausinternen Telekommunikationsinfrastruktur (Netzebene 4) innerhalb der Wohnanlage im gemeinschaftlichen Eigentum grundsätzlich vorzubereiten.
Die Maßnahme dient der Herstellung bzw. Verbesserung einer gebäudeinternen Telekommunikationsinfrastruktur mit sehr hoher Kapazität und umfasst nach heutigem Planungsstand insbesondere:
die Erneuerung, Erweiterung oder Neuerrichtung der gebäudeinternen Breitband- und Telekommunikationsverkabelung ab dem Hausübergabepunkt bzw. ab dem gebäudeseitigen Netzanschlusspunkt bis zu den vorgesehenen Übergabepunkten an den einzelnen Wohnungs- bzw. Nutzungseinheiten,
die Installation oder Erneuerung der hierfür erforderlichen Verteiler-, Übergabe-, Abschluss- und sonstigen technischen Netzkomponenten,
erforderliche Wand- und Deckendurchführungen, Leitungsführungen, Befestigungen, Verkleidungen sowie sonstige notwendige bauliche Neben- und Wiederherstellungsarbeiten,
die Herstellung einer gigabitfähigen gebäudeinternen Infrastruktur, insbesondere für Glasfaser- und sonstige leistungsfähige Telekommunikationsanschlüsse.
Die Verwaltung wird beauftragt, zur Vorbereitung einer gesonderten Ausführungsentscheidung
mindestens drei fachlich geeignete Vergleichsangebote einzuholen, soweit dies mit angemessenem Aufwand möglich ist,
die Angebote in technischer, wirtschaftlicher und organisatorischer Hinsicht zu prüfen und vergleichend aufzubereiten,
den Wohnungseigentümern eine aussagekräftige Gegenüberstellung der Angebote zur Verfügung zu stellen, insbesondere zu Leistungsumfang, technischer Ausführungsart, Leitungsführung, vorgesehenen Übergabepunkten, erforderlichen Eingriffen in Gemeinschafts- und Sondereigentum, Bauzeit und Bauablauf, Gesamtkosten, Folgekosten und etwaigen nutzerbezogenen Entgelten,
die für eine spätere Beschlussfassung erforderlichen Planunterlagen, Kostenübersichten und sonstigen Entscheidungsgrundlagen zusammenzustellen.
Mit diesem Beschluss wird noch kein Auftrag vergeben. Die Entscheidung über die konkrete technische Ausführung, die Auswahl des Unternehmens, die Freigabe eines konkreten Kostenrahmens, die Art und Weise der Finanzierung, die endgültige Leitungsführung sowie den Abschluss etwaiger Verträge bleibt einem gesonderten weiteren Beschluss der Wohnungseigentümergemeinschaft vorbehalten.
Die Verwaltung ist nicht berechtigt, vor dieser weiteren Beschlussfassung Verträge über die Durchführung der Maßnahme abzuschließen oder verbindliche kostenpflichtige Aufträge zu erteilen.
Soweit zur Angebotseinholung, zur technischen Bestandsaufnahme oder zur Vorbereitung der Beschlussfassung Begehungen einzelner Gebäudeteile oder Einheiten erforderlich sind, haben die jeweiligen Wohnungseigentümer nach angemessener vorheriger Ankündigung den erforderlichen Zutritt zu ermöglichen. Sie haben im Rahmen ihrer rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten darauf hinzuwirken, dass auch Mieter und sonstige Nutzer den hierfür erforderlichen Zutritt gewähren.

	Ergänzender Hinweis
Soweit gesetzlich zulässig und im konkreten Einzelfall rechtlich tragfähig, kann eine nachfolgende Beschlussfassung anstelle einer weiteren Eigentümerversammlung auch im Umlaufverfahren vorbereitet oder durchgeführt werden. Ob und unter welchen Voraussetzungen dies zweckmäßig und wirksam ist, sollte unter Berücksichtigung der Gemeinschaftsordnung und der jeweils geltenden Rechtslage gesondert geprüft werden.



[bookmark: _Toc231307625]Infoflyer zum Ausbau der Netzebene 4 (NE4) (Anhang zum Tagesordnungspunkt)
Der Infoflyer beinhaltet neutrale Informationen zum NE4-Ausbau für Wohnungseigentümer und dient als Anhang zum Tagesordnungspunkt der Wohnungseigentümerversammlung.
Einleitung und Bedeutung der Netzebene 4
Die Netzebene 4 (kurz NE4) beschreibt den letzten Abschnitt der Glasfaserverkabelung im Gebäude – vom Hausanschluss bis in jede einzelne Wohnung. Sie sorgt dafür, dass die Glasfaserleitung vom regionalen Verteiler direkt ins Gebäude und darin weiter zu den Wohnungen verlegt wird
Mit einem modernen Glasfasergebäudenetz profitieren die Bewohnerinnen und Bewohner von schnellen und zuverlässigen Internetverbindungen. Diese ermöglichen nicht nur ein angenehmes Surferlebnis, sondern auch moderne Anwendungen wie Smart-Home-Systeme und andere digitale Dienste. Zusätzlich helfen moderne Glasfasertechnologien, Energie zu sparen und somit nachhaltig die Umwelt zu schonen.
Technische Details
In vielen Gebäuden werden derzeit verschiedene Kabeltechnologien genutzt. Der geplante Ausbau will diese auf die zukunftssichere Glasfasertechnologie umstellen, die höhere Geschwindigkeiten und stabile Verbindungen bietet. In Mehrfamilienhäusern sind die Glasfasernetze oft komplex, da sie mehrere Wohnungen zentral anbinden.

Jede Wohnung wird zentral über den Gebäudeverteiler angeschlossen und idealerweise mit mehreren Fasern ausgestattet. Diese zusätzliche Faseranzahl sorgt für Flexibilität: Über einzelne Fasern können verschiedene Dienste bereitgestellt werden, oder ein anderer Netzbetreiber kann die Wohnungen versorgen.
Es wird empfohlen, für jede Wohnung mehrere Fasern vorzusehen und zusätzliche Verbindungen für besondere Gebäudedienste zu reservieren. Das gewährleistet maximale Flexibilität und Zukunftssicherheit. 
Das Zielbild in modernen Gebäuden ist der Aufbau eines zentralen Glasfasernetzes, das sowohl in Bezug auf Leistungsfähigkeit als auch auf Nachhaltigkeit im Vergleich zu anderen Technologien herausragt. Dieses wird meistens zusätzlich zu den alten Kupferleitungen installiert, die oft später abgeschaltet werden können. 
Die Technologie „Fiber to the Home“ (FTTH) gilt als besonders leistungsfähig und umweltfreundlich. Glasfasernetze verbrauchen weniger Energie, sind langlebiger und weniger anfällig für Störungen als Kupfer- oder Koaxialkabel.
Ausbaumodelle
Es gibt grundsätzlich zwei Modelle, wie der Glasfaserausbau im Gebäude erfolgen kann. Details hierzu werden im Rahmen der Informationsveranstaltung und bei der Entscheidungsfindung erläutert. 

Kosten und Ablauf
Im nächsten Schritt werden Angebote von Dienstleistern eingeholt, die den Ausbau durchführen können. Diese machen eine Begehung des Gebäudes zur genauen Planung. Die Kosten für den Ausbau der Netzebene 4 hängen stark vom Gebäude und den baulichen Bedingungen ab. Erst nach Erhalt der individuellen Angebote können zuverlässige Angaben zu Kosten, Zeitplan und Ablauf gemacht werden. Diese sorgfältige Planung stellt sicher, dass der Glasfaserausbau effizient, wirtschaftlich und transparent umgesetzt werden kann.


[bookmark: _Toc231307626]Tagesordnungspunkt und Beschlussvorlage zur Abstimmung der Baumaßnahme und des Unternehmens
Tagesordnungspunkt: 
Abstimmung zur Durchführung der Baumaßnahme und Auswahl des beauftragten Unternehmens für den Ausbau der Netzebene 4
In der Eigentümerversammlung vom [*XX.XX.XXXX*] wurde der grundsätzliche Ausbau der Netzebene 4 (gebäudeinterne Glasfaserverkabelung) beschlossen. Im Anschluss wurden Angebote von den Firmen [*Firmennamen 1*], [*Firmennamen 2*] und [*Firmennamen 3*] eingeholt sowie Begehungen der Immobilie durchgeführt. Die detaillierten Angebote finden Sie in der Anlage (inklusive Beschreibung der baulichen Maßnahmen und Gebührenmodelle).
Auf Grundlage dieser Unterlagen soll in der Versammlung die weitere Vorgehensweise besprochen und entschieden werden.
Beschlussmuster
Die Wohnungseigentümergemeinschaft beschließt, die Netzebene 4 mit einer gebäudeinternen Glasfaser-Verteilanlage auszurüsten. Zur Umsetzung wird ein Gestattungsvertrag mit der Firma [*Name der ausgewählten Firma*] abgeschlossen.
Der Verwalter wird ermächtigt, das Angebot der Firma [*Name der Firma*] vom [*Datum des Angebots*] anzunehmen, welches folgende Eckpunkte enthält: [*stichwortartige Beschreibung der Vertragslaufzeit, Art der Verlegung (z.B. Kabeltrassen, Leitungsführung), Entgelte, die von den Nutzern erhoben werden*].

[bookmark: _Toc231307627]Beschlussvorlage zur Festlegung des Leistungsverlaufs im Gebäude
Beschlussmuster
Die Wohnungseigentümergemeinschaft beschließt, den Leitungsverlauf für den Ausbau der hausinternen Telekommunikationsinfrastruktur (Netzebene 4) gemäß den in der Eigentümerversammlung vorgelegten und diesem Beschluss eindeutig zugeordneten Planunterlagen festzulegen.
Bestandteil dieses Beschlusses sind ausschließlich die folgenden Unterlagen:
Plan [Bezeichnung Plan 1], Stand [Datum],
Plan [Bezeichnung Plan 2], Stand [Datum],
gegebenenfalls ergänzende Detailpläne [Bezeichnung Detailplan], Stand [Datum].
Diese Unterlagen sind dem Versammlungsprotokoll als Anlagen beizufügen. Maßgeblich sind ausschließlich die so bezeichneten Anlagen in der in der Versammlung vorgelegten Fassung.
Der beschlossene Leitungsverlauf umfasst insbesondere:
die Führung der Hauptleitungen in den in den Planunterlagen bezeichneten Steigzonen, Versorgungsschächten, Technikräumen und sonstigen hierfür geeigneten Bereichen des Gemeinschaftseigentums,
die Verlegung von Leitungen in den in den Plänen ausgewiesenen Treppenhäusern, Kellergängen, Fluren, Installationsbereichen und sonstigen Gemeinschaftsflächen,
die vorgesehenen Übergabepunkte zur Anbindung der einzelnen Wohnungs- bzw. Nutzungseinheiten sowie die in den Plänen ausgewiesenen Wand- und Deckendurchführungen und hierfür erforderlichen Nebenarbeiten.
Die Durchführung hat unter möglichst schonender Inanspruchnahme von Gemeinschafts- und Sondereigentum zu erfolgen. Sichtbare Leitungsführungen sind, soweit technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar, auf das notwendige Maß zu beschränken und, soweit sie unvermeidbar sind, optisch sachgerecht auszuführen.
Geringfügige Abweichungen vom beschlossenen Leitungsverlauf darf die Verwaltung gemeinsam mit dem beauftragten Fachunternehmen nur dann festlegen, wenn der grundsätzliche Leitungsverlauf und das technische Gesamtkonzept unverändert bleiben, keine zusätzliche unzumutbare Beeinträchtigung einzelner Wohnungseigentümer entsteht, keine wesentlichen zusätzlichen Eingriffe in Gemeinschafts- oder Sondereigentum erforderlich werden und keine Mehrkosten von mehr als [Mehrkostenschwelle in %] der auf die Leitungsführung entfallenden Kosten entstehen.
Bei Überschreitung auch nur einer dieser Voraussetzungen ist vor Umsetzung der Änderung ein erneuter Beschluss der Wohnungseigentümergemeinschaft einzuholen.
Soweit zur Umsetzung des beschlossenen Leitungsverlaufs Zutritt zu einzelnen Wohnungen oder Nutzungseinheiten erforderlich ist, haben die jeweiligen Wohnungseigentümer nach angemessener vorheriger Ankündigung den erforderlichen Zutritt zu ermöglichen. Sie haben im Rahmen ihrer rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten darauf hinzuwirken, dass auch Mieter und sonstige Nutzer den erforderlichen Zutritt gewähren.
Die Verwaltung wird beauftragt, die Ausführung organisatorisch zu koordinieren, die Einhaltung des beschlossenen Leitungsverlaufs zu überwachen und den Wohnungseigentümern bei Bedarf Informationen zum Bauablauf mitzuteilen.
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[bookmark: _Toc231307629]Musterleistungsverzeichnis für den Ausbau der Netzebene 4
Im Folgenden finden Sie ein Musterleistungsverzeichnis, das als Grundlage für die Einholung von Angeboten durch Telekommunikationsunternehmen (TKU) dient. Dieses beschreibt die erforderlichen Leistungen und technischen Anforderungen für den Ausbau der Netzebene 4 im Gebäude. Die enthaltenen Positionen dienen der transparenten und vergleichbaren Angebotsabgabe. Es umfasst sowohl die baulichen Maßnahmen als auch die Installation, Inbetriebnahme und Dokumentation der gebäudeinternen Glasfaserverkabelung. Angebote, die auf Basis dieses Musterleistungsverzeichnisses eingereicht werden, ermöglichen eine fundierte Entscheidung der Wohnungseigentümergemeinschaft hinsichtlich Qualität, Leistung und Kosten.
Projektbezeichnung: Ausbau der Netzebene 4 (Wohnungsanschlüsse) in [*Projektgebiet*]
Angebotsfrist: [*Datum*]
Kontaktperson: [*Name*], [*Position*], [*Telefonnummer*], [*E-Mail-Adresse*]
1. Allgemeine Projektbeschreibung
Projektumfang: Ausbau und Installation von Hausanschlüssen für [*Anzahl*] Haushalte in [*Projektgebiet*]
Ziel: Bereitstellung von Hochgeschwindigkeitsinternet und Telekommunikationsdiensten.
2. Technische Anforderungen
Netzstruktur
Verlegungsart
Materialien und Komponenten
Glasfaserkabel: Spezifikationen, Typen, und Längen
Weitere Materialien
Installation und Bauarbeiten
Bohrungen und Durchführungen: Anzahl und Spezifikationen
Installation in Gebäuden: Verkabelung, Dosen, und Abschlüsse
3. Qualitätsstandards und Normen
Einhaltung relevanter Normen (z.B. DIN, ISO)
Zertifizierungen und Qualifikationen der ausführenden Techniker
Prüf- und Abnahmekriterien
4. Zeitplan und Meilensteine
Gesamtdauer des Projekts: [*Zeitraum*]
Wichtige Meilensteine:
Beginn der Bauarbeiten: [*Datum*]
Fertigstellung der Hauptverlegung: [*Datum*]
Anschluss der ersten Haushalte: [*Datum*]
Abschluss und Abnahme des Projekts: [*Datum*]
5. Sicherheits- und Umweltschutzmaßnahmen
Sicherheitsvorkehrungen für Arbeiter und Anwohner
Maßnahmen zur Minimierung von Umweltauswirkungen
Notfallpläne und -protokolle
6. Dokumentation und Berichterstattung
Regelmäßige Fortschrittsberichte
Abschlussdokumentation inkl. Planunterlagen und Prüfprotokolle
7. Service und Support
Gewährleistungsdauer und -bedingungen
Service-Level-Agreements (SLAs) für Wartung und Reparatur
Erreichbarkeit und Reaktionszeiten des Kundensupports
8. Preisgestaltung
Detaillierte Aufschlüsselung der Kosten:
Materialkosten
Arbeitskosten
Nebenkosten (Genehmigungen, Transport etc.)
Zahlungsbedingungen und -pläne
9. Vertragsbedingungen
Vertragslaufzeit
Kündigungsbedingungen
Haftung und Versicherungen
10. Anhang
Lagepläne und Bauzeichnungen
Genehmigungen und behördliche Auflagen
Referenzen und Erfahrungsberichte
Bitte senden Sie Ihr Angebot bis [*Datum*] an folgende Adresse:
[*Unternehmensname*]
[*Kontaktperson*]
[*Adresse*]
[*Stadt, PLZ*]
[*E-Mail-Adresse für Angebote*]
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Gigabitbüro des Bundes
Kapelle-Ufer 4
10117 Berlin
Tel.: +49 30 2636-5040
kontakt@gigabitbuero.de
www.gigabitbuero.de
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